
 

Fricker Füllemann Rechtsanwälte GmbH | Merkurstrasse 25 | 8400 Winterthur 
www.ff-law.ch | +41 52 222 01 20 | kanzlei@ff-law.ch 

Ihre Anwälte in Winterthur und Landquart 
 

Merkurstrasse 25 
Postfach 1760 

8400 Winterthur 
 

052 222 01 20 
kanzlei@ff-law.ch 

www.ff-law.ch 

 

 

Nur eine kurze Frage … 
Lahme Linksfahrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben auch Sie eine «kurze Frage»? Stellen Sie uns diese über das Kontaktformular unter 

https://www.ff-law.ch/nur-eine-kurze-frage/. Wir prüfen Ihre Anfrage, beantworten diese schriftlich und 

veröffentlichen die Antwort anonymisiert unter https://www.ff-law.ch/category/nur-eine-kurze-frage/. 

Weitere spannende News und Artikel finden Sie auch in unserer Rubrik «News – Wissenswertes rund 

ums Recht» unter www.ff-law.ch/news.  

  

Tom Tempo 

10. Februar 2022 

Auf der Autobahn ärgere ich mich oft über 
lahme Linksfahrer, welche die Überhol-
spur belegen, obwohl die rechte Spur frei 
wäre. In der Regel fahre ich denen jeweils 
auf, damit sie mich passieren lassen. Darf 
ich das? 

Hallo Tom 

In der Regel darfst du das nicht. Fährst 
du deinem Vordermann länger als nur 
ganz kurz zu nahe auf und hältst dabei 
den genügenden Abstand («2-Sekun-
den Regel» bzw. «halber Tacho Re-
gel») nicht ein, machst du dich straf-
bar. 

Zwar ist das Rechtsvorbeifahren in ge-
wissen Situationen seit kurzem erlaubt. 
Das Rechtsüberholen (Spurenwechsel 
nach dem Vorbeifahren) bleibt jedoch 
weiterhin verboten. Unnötig links fah-
rende «Schnecken» gefährden aber 
mit ihrem Verhalten selbst die Ver-
kehrssicherheit und verstossen gegen 
die Strassenverkehrsregeln. Du kannst 
lahme Linksfahrer in extremen Fällen 
beispielsweise durch einen Beifahrer 
aufzeichnen lassen und bei der Polizei 
anzeigen. 
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